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RS UVS Kärnten 1996/10/22 KUVS-K2-
1014/4/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1996

Rechtssatz

Beharrt der Beschuldigte zunächst nach Au orderung zum Alkomatentest auf dessen Durchführung am Anhalteort,

erklärt sich aber nach Belehrung bereit, zum Zwecke der Durchführung des Alkomatentests mit auf den

Gendarmerieposten zu kommen, bestand er aber darauf, daß zuerst sein PKW, der seiner Meinung nach

verkehrsbehindernd abgestellt war, weggebracht werde, dann ist nicht vom Vorwurf auszugehen, daß der Beschuldigte

nicht unverzüglich mit dem Beamten mitgefahren ist und insoweit auch nicht vom Verweigerungstatbestand im Sinne

des § 5 Abs 2 StVO auszugehen ist (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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